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besonders im Winter, wenn es seyn kann, ihre Platze
auf Brettern und in Stuhlen an.

2. Lasset ste jedesmahl paarweise aus den Schul
banken, wo sie sich vorher zu befinden haben, treten,
und in eine gute Ordnung stellen, dergestalt, daß,
wo beyde Geschlechter sind, zu erst die Knaben, dann
bdie Madchen kommen. Ist die Kirche weit entfernt,
so lasset sie ihre Hutte, Mutzen, Mantel, und wenn
sie nach dem Unterrichte in die Kirche gefuhret werden,
auch ihr Schulgerath mitnehmen, doch die Gebethbuch
lein, deren sie sich nach der Anleitung der Schulkate
cheten in der Kirche zu bedienen haben, davon abson—
dern. Die protestantische oder judische Jugend, wenn
sie zugleich mit der katholischen die Schule besucht, soll
erst nach geendigter heil. Messe erscheinen).

3. Erinnert ste jedes Mahl, still, sittsam und
ringezogen dahin gehen, dabey weder zu traben, noch
zu schleifen, und die ihnen fur allezeit angewiesenen
Platze ohne Gerausch und Storung der Anwesenden
einzunehmen.

4. Belehret sie, wenn sie bey der Messe zu ste—
hen oder zu knien haben; was sie aus ihren Gebeth
buchlein zu bethen, oder wie sie die HZande, falls sie
kein Buchlein haben, falten und halten sollen.

Bethet ihnen dort, wo sich die Kinder keine Ge—
bethbuchlein anschaffen konnen oder wollen, und dort,
wo es wegen der Erwachsenen thunlich ist; nach der
Anweisung des Ortsseelsorgers etwas aus einem Ge—
bethbuche vor, oder singet mit ihnen fromme Lieder.

5. Bestimmet auch großere und recht wohlgesitte—
te Kinder zur mehreren Aufsicht uber die ubrigen. Lei—
det durchaus keine Unanstandigkeit, kein Geschwatz,
Gemurmel, kLeine Flatterhaftigkeit und nichts, was der


